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richt in einer Klaſſe oder Unterrichtsabteilung iſt die not⸗
wendige Anderung der Stoffverteilung und Stoffbehandlung in
beſonderen Arbeitsplänen ( § 4) kenntlich zu machen .

III . Unterrichtsgrundſätze .
§ 6.

Der Unterricht ſteht im Dienſt der allgemeinen Erzie⸗hungsaufgabe der Schule . Er erſtrebt die planmäßige har⸗
moniſche Entwicklung aller körperlichen und ſeeliſchen Anlagender Kinder und deren Erziehung zu geſunden , verſtändigen , reli⸗
giös⸗ſittlichen und lebensbrauchbaren Menſchen .

8

Die Volksſchule ſoll das Kind in verſtändnisvoller und ge⸗mütsbetonter Weiſe in das Natur⸗ und Menſchenleben ſeiner
engeren und weiteren Umgebung einführen ; dadurch wird ſie zurrechten Heimatſchule . Durch die Anleitung und Erziehung
zum ſelbſtändigen , ſelbſttätigen Aufnehmen und Begreifen , zum
zeichneriſchen , körperlichen und geiſtigen Geſtalten des Bildungs⸗
ſtoffes ſoll ſie den Wert und die Bedeutung einer echten Ar⸗
beitsſchule erhalten .

IV . Anterrichtsmittel .
8 8 .

Für alle Schulen verbindlich iſt das amtliche Leſebuch . Die
Einführung anderer Unterrichtsmittel für die Hand der Schüler
bedarf der Genehmigung durch das Kreis⸗ oder Stadtſchulamt .

330 . § 2 Ziff . 2. SchBVo . § 44 Ziff . 9. Bmkg .

Wegen Verwendung der Bibel im Leſeunterricht vergl . Bmkg . zu 8§23 .

V. Anterrichtsziele .
5 C8 9 .

Religion .

Der geſamte Lehrplan für den Religionsunterricht wird nach
§ 40 des Schulgeſetzes in den einzelnen Stufen und Klaſſen der
Volksſchule von der oberen geiſtlichen Behörde aufgeſtellt , welche
die Ausführung desſelben durch ihre Beamten überwachen und
Prüfungen über den Religionsunterricht vornehmen laſſen kann.Die Verfügungen der Kirchen⸗ und Religionsgemeinſchaftenin Bezug auf den 9 eligionsunterricht werden auf Mitteilung der



320 Unterrichtsplan für die Volksſchule.

geiſtlichen Behörden den Lehrern vom Unterrichtsminiſterium zur

Darnachachtung verkündet .

SchG . §S 40 Bmkg . 3 Seite 78. RelVO . 88 8, 9 Abſchnitt V 2.

8 10.

Deutſche Sprache .

Der Deutſchunterricht bildet ein einheitliches Unterrichtsfach

mit dem Ziel der Erziehung zum ſelbſtändigen Gebrauch der

deutſchen Mutterſprache in Wort und Schrift und der Einführun

12 — 22 — 8 r
3

in das deutſche Schrifttum . Er umfaßt Leſen , Schönſchreiben ,

Sprachlehre , Rechtſchreiben und Aufſatz .

8

Größenlehre .

à) Rechnen .

Klares Verſtändnis für Zahlengrößen und ihren Aufbau .

Zahlenmäßiges Erfaſſen der Dinge . Sicherheit im mündlichen

und ſchriftlichen Rechnen mit unbenannten und benannten Zahlen

und in der Anwendung der vier Grundrechnungsarten auf ein⸗

fache Verhältniſſe des bürgerlichen Lebens .

p) Geometrie .

Anſchauliches Auffaſſen und Erkennen von Dingen und

Formen in ihrer Geſtalt und Größe durch ÜUbung im Ausmeſſen ,

Schätzen , Vergleichen und Berechnen .

842

Heimatkunde .

Liebevolles Verſtändnis für die wichtigſten Dinge und die

Vorgänge der Umwelt des Kindes , ſoweit ſie ihm sum Erlebnis

werden können , und dadurch Weckung und Förderung der Heimat⸗

liebe und Erziehung zur Lebensgemeinſchaft unſeres Volkes .

Fähigkeit , zu beobachten und das richtig Erkannte ſprachlich , bild⸗

lich und körperlich in einer dem kindlichen Alter entſprechenden
4*A 3 8 R *

Weiſe darzuſtellen und mitzuteilen .

§ 13.

Erdkunde .

Kenntnis von Land und Leuten in der engeren Heimat und

im deutſchen Vaterland , überſichtliche Bekanntſchaft mit fremden

Ländern und Erdteilen . Cinblick in die natürlichen , wirtſchaft⸗
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lichen , ſtaatlichen und kulturellen Grundlagen und Beziehungen
der menſchlichen Lebensgemeinſchaft . Einiges Wiſſen vom Bau
der Erde und ihrer Stellung im Weltgebäude .

§ 14 .

Geſchichte .

Kenntnis der wichtigſten geſchichtlichen Tatſachen und kul⸗
turellen Zuſtände der deutſchen Vergangenheit . Verſtändnis der
Gegenwart und der wichtigſten verfaſſungs⸗ und verwaltungs —
mäßigen Einrichtungen unſeres öffentlichen Lebens . Erziehung
der Schüler zur ſpäteren Mitarbeit am Wohl und Gedeihen von
Volk und Staat .

819

Naturkunde .

a) Naturgeſchichte .

Kenntnis von wichtigen Tieren und Pflanzen , von Geſteins⸗
und Bodenarten , Einſicht in das Leben der Natur durch eigene
Beobachtungen und Verſuche . Erziehung zum Naturgenuß , zuSchutz und Pflege von Tieren und Pflanzen . Kenntnis des
menſchlichen Körpers zum Zwecke einer vernünftigen Lebens⸗
führung .

b) Naturlehre .

Verſtändnis für das geſetzmäßige Wirken der Naturkräfte
durch Beobachtung der wicht igſten Naturerſcheinungen und Vor⸗
gänge des täglichen Lebens ſowie durch einfache , ſoweit als mög⸗
lich von den Schülern ſelbſt durchzuführende Schulverſuche .

16.

Zeichnen .

E ziehung zum richtigen Sehen und zu einer klaren Auf
faſſung der Dinge . Pfl ege des Formen - und Farbenſinnes durch
Übungen nach der Anſchauur ng und aus dem Gedächtnis . Förde⸗
rung des guten Geſchmackes und des Verſtändniſſes für das
Schöne in der Natur und in den S höpfungen der Kunſt . Schu⸗lung der zeichneriſchen Ausdrucksfähickeit .

Geſang .

Erziehung zum Genuß des Schönen und Echten in der
muſikaliſchen Kunſt durch Pflege des ſprachlich und 51016955 Liedgeſangs , insbeſondere des deutſchen Volksliedes

21
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Planmäßige Entwicklung und Schulung des muſikaliſchen Gehörs

und der ſtimmlichen Anlagen , des Gefühls und Verſtändniſſes für

das Melodiſche , Rhythmiſche und Dynamiſche in der Tonſprache .

Einführung in die Notenſchrift .

auch das religiöſe Lied beſondere

Berückſichtigung erfahren . Dies wurde ſowohl im Lehrplan dom

24. April 1869 ( § 63) , wie auch im Unterrichtsplan vom 18. Auguſt 1906

( 8 165 ) ausdrücklich ausgeſprochen , in dem letzteren mit dem Zuſatz , daß

„der bisherigen Übung entſprechend von der für den Geſang vorge⸗

ſchriebenen Unterrichtszeit wöchentlich eine halbe Stunde für die Ein⸗

übung der kirchlichen Geſänge auszuſcheiden und im Stundenplan be⸗

ſonders zu vermerken “ ſei .
Wenn in § 17 das religiöſe bezw . kirchliche Lied nicht ausdrücklich

genannt wird , ſo hängt dies mit der ganzen Faſſung des Paragraphen

zuſammen , der nur allgemeine Geſichtspunkte für die Pflege des Geſangs

aufſtellen . im übrigen aber an der hergebrachten Übung hinſichtlich der

im Geſangsunterricht vorzugsweiſe zu übenden Lieder nichts ändern

wollte . Hiernach iſt auch nach dem neuen Lehrpaln das kirchliche Lied

in dem ſeitherigen Umfang im Geſangsunterricht zu pflegen . Vergl . auch

Stocker , Unterlichtsplan für die Volksſchule S. 56.

§ 18.

Leibesübungen (Turnen) .

Förderung einer geſunden leiblichen und ſeeliſchen Entwick⸗

lung der Jugend . Gewinnung von Kraft und Gewandtheit , Ge⸗

wöhnung an eine ſchöne Körperhaltung in Ruhe und Bewegung .

Erziehung des Geiſtes und Willens zur Herrſchaft über den

Körper , zu Beſonnenheit , Mut und Ausdauer , zum Ordnungs⸗

und Gemeinſinn .

Neben dem Volkslied ſoll

Durch Bekanntmachung vom 15. Febr . 1921 ABl . Nr . 7 hat das

UM. angeordnet , „ daß bei Erteilung des Unterrichts im Turnen und

Spiel der Lehrer ſtets ununterbrochen anweſend ſein muß . Die Mit⸗

verſehung von zwei Klaſſen in der Art , daß der Lehrer bald in der einen ,

bald in der anderen tätig iſt , iſt deshalb beim Turnunterricht nicht zu⸗

läſſig “.
Vergl . auch Bmkg . zu SchO . §S 73.

VI . Stoffverteilung auf die einzelnen Schuljahre .

819 .

Lehrſtoff für den Religionsunterri cht der ein⸗

zelnen Schuliahre iſt aus den Sonderlehr p länen zu ent⸗

nehmen , ebenſo der Lehrſtoff für den Ar beitsunterricht

aus den beſonderen Stoffplänen .

SchG . §S 40 Bmkg . 3 Seite 78. § 42 Bmkg . Ziff . 2 Abſ . 4 Seite 85.
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